
r ü r s t e u e r b e ra 1.,,, st. f;l''1:T; i ffiat il ru? 
g f'T [: il tfJ'a t u n g s g e s e | | s c h a ft e n

stend: FEbruar 2009

Die folge nden ,,Allgemeinen Auftrags bed ingungen' gelten für Verträte zwischen Steuerberatern, SteuerbevollnächtiSten und steuerberatuntstesellschaften (im Fol
genden ,,5t€uerberäter" genannt)und ihren AuftraBgebern, soweit nichtetwas a nderes a usd rücklich sch riflich verein bart oder te5etzlich zwinSend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausfüh rung de5 Auftragi
(1.) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag mäßgebend. Der Auftrag wird nach den crundsätzen ordnunts-

gemä ßer Berufsausü bu ng ausgefüh rt.
(2) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber tenannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangab€n, al5 richtiS zu Grunde leten. Soweit €r Unrichtigkeiten fest-

stellt, irt erverpflichtet, daraufhinzuweisen. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollstä ndiSkeit und Ord n u ngsmäßitkeit der ü bergebenen Unterlagen und Zehlen, ins-
besondere der Buchführung und Bilänz, gehört nurzum Auftrag,wenn dies schriftlich vereinbart ist.

(3) Der Auftrag stellt keineVollmacht für dieVertretuntvor Behörden, Cerichten und sonstigen Stellen daL sie ist gesondert 2u erteilen.l5t wegen derAbwesenheit
des AuftGggebers eine Abstimmung mit diesem überdie Einlegungvon Rechttbehelfen oder Rechtsmitteln nicht mö8lich, ist d€r Steuerberater im zweifelzu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpfl ichtet.

2. verschsrietenheitspfl i(ht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Cesetze verpflichtet, über alleTatsachen, die ihm im Zusammenhang mit derAusführunt des Auftrags zur Kenntnis ge-

langen, Stillschweigen zii bewahren, es seidenn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieserVerpflichtuns entbindd. Die Verschwiegenheitspflicht besteht
auch nach Seendigung des Vertragsverhältnisses fort. DieVerschwietenheitspflicht besteht im tleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Veßchwiegen heitspflicht berteht nicht,5oweit die OffenletungzurWahrung berechtitter Interessen des Steuerbe€ters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweit von derVerschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den VersicherungsbedingunBen seinef Berußhaftpflichlversicherunt zur Information
und Mitwirku nt verpflichtet ist.

(3) cesetzlich€ Ausku nfts- und Aussa8eveMeiSerungsrechte nach ! 102 Aq ! 53 SIPO, $ 383 ZPo bleiben unberührt.

(4) Der SteuerbeEter ist berechtitt, peßonenbezoeene Oaten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen dererteilten AuftIä8e mäschinellzu erheben und
in einer a utomatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistu ngsrechenzentrum zur weheren Auftratsdatenvera rbeitung zu ü bertragen,

(5) Der Steuerberater darf Berichte, cutachten und sonstige schriftliche AußerunSen über die Ergebnisse seinerTätiSkeit Dritten nur mit Einwilligung des Aufträg-

tebers eushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwieten heitspflicht, soweit die5 zur Durchführun8 eines Zertifizielungsaud its in der Kanzleides Steu-
erberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihreVerschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. DerAuft€ggeber erklärt sich da-
mit einver5tanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine-vom Steuerbenter abgelegte und €eführte - Handakte tenommen wird.

(6) Der Steuerberater hat beimVersand bzw der Übermittlungvon lJnt€rlaten, Dokumenten, Arbeitse€ebnissen etc. aufPapier oder in elektronischer Form die Ver'

schwiegenheitsv€rpflichtung zu beachten. DerAuftraggeber stellt seinerseits sicher, dä55 er als Empfän8er ebenfalls alle SicherunSsmaßnahmen beachtet dass

die ihm zugeleiteten Papier€ oder Dateien nur den hlerfürzuständigen Stellen zugehen. Dies tilt insbesondere auch fürden Fax- und E Maifverkehr zum Schutz
derüberlassenen Dokumente und Dateien sind d ie entsprechenden techn i5€hen und organisatorischen Maßnahmen z u treffen. Sollten besondere überdas noF

male Maß hinausgehendeVork€hrung€n getroffen werden müssen, so ist eine €ntsprechende schriftlich€ VereinbarunB über die Beachtung zusätzlicher 5icher-

heitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Maifverkehr eine VeßchlÜsselungvoryenommen weden muts.

3. Mitwirkung Dritt€r

{1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundiSe Dritte sowie datenverarbeitende lJnternehmen heranzuziehen. Bei der
Heränziehung von fachkundigen Dritten und datenvenrbeitenden LJnternehmen hat der Steuerberater defür zu sorgen, dess diese sich zur VerschwieSenheit

entsprechend Nr.2 Abs. 1 verpflichten.

{2) Der SteuerbeEter ist berechtitt, allgemeinenVertretern (! 69 StBerc) sowie Praxistreuhändern ($ Tl StBerG) im Falle ihrerBestellunt Einsichtnahme in die Hand-

akten i.s.d.5 66 Abs.2 st8erc zu verschaffen.

(3)Der Steuerbenter ist berechtigt, in Erfüllungreiner Pflichten nach defl Bundesdatenschutzgesetz, einen BeauftraSten fürden Datenschutz zu bestellen. Sofern

der Beauftragtefür den Dätenschutz nicht bereits nach Nr 2 Abs.1S.3 derVerschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberaterdäfürsorge zutraten, dass

der BeauftraBte für den Datenschutz sich mit aufnahme 5einerTätitkeit aufdas Datengeheimnis verpflichtet.

4. MängelbeeitiSung
(1) DerAuftratgeber hat Anspruch aufBeseititunt etwäigerMäntel. Dem Steuerberater istCelegenheit zur Nachbesseruntzu Seben- DerAufträtteber hat das R€cht

-wenn und soweit es sich beidem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der S$ 611.,675 BGB händelt-die Nachbesserungdurch den St€uerberater äb2uleh-

nen, wenn das Mandat durch den Aufrraggeber beendet und derMangelerst nach wkksamer Beenditungdes Mandats durch einen anderen steuerberater fett-

testelltwird.
(2) Be5eitigt der Steu€rberater d ie geltend gemachten Mängelnicht innerhalb einer angemessenen Fri5t oder lehnt erdie MäntelbeseitiSung äb, so kann derAuf-

traggeber äuf Kosten des Steuerberaters die Mängeldurch einen.nderen Steuerberäter beseitigen lassen bzw. nach seinerWahl HerabsetzunS derVersütung
oder Rück8ängitmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbäre Unrichtigkeiten (2. B. Schreibfehler, Rechenfthled können vom Steuerberater jederz€it auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel
darfder Steuerberater Dritten t€tenüber mit EinwilliBung desAuftlaggebers berichti8en. Die Einwilligunt i5t nicht erforderlich,wenn berechtitte Interessen des

Steuerberate15 den Interessen des Auft raSSebers vorSehen.

5. Haftung
(1) Der steuerberater häftet füI eigenes sowi€ für dasVerschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schadens wird auf

(in Worten: €) begrenzt.

(3) soweit im Einzelfall hiewon abgewichen, insb€sondere die Haftung aufeinen geringeren als den in Abs.2 Senannten Betng begrenzt werden soll, bedärfes ei-

ner 5chriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftrag8eber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen beiVertraSsab-

schluss ausgehändigt werden soll.

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftrattebers kraft Cesetzes nicht ein€r kürzeren verjä hru ngsfrist unterlie8t, ve4ährt er a)in dreiJahren von dem Zeit-

punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist und derAuftraggeber von den den Anspruch beSründenden Umständen und der Person des s.huldnefs Kenntnis

erlangt oder ohne grobe fahrlässigkeit erlanten müsste, b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünfJährcn von 5einer Entste_

hung an und c) ohne Rücksicht äufseine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässite Unkenntnis in zehn lahren von der Begehung der Handlung, del
Pflichtverletz u ng oder dem sonstigen den schäden auslösenden Ereignis an. MaßSeblich ist die früher endende Frist.

(S) Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen ReSelungen gelten euch gegenüber anderen Personen a15 dem Aufrrä88eber, soweit ausnahmsweise im Einzelfallver-
tragliche oder a u ßervertratliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerbeäterund diesen Per5onen begründetworden sind.

(6)Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsansprüche für schäden aus derVerletzung des [ebens, des Körpers oderder Cesundheit.

1)Bitte88f.Betragein5etzen.(lJmvondieselRege|un8cebraUchmächenzUkönn€n,m!ssbeisteuerbelaterndiedIag|icheveisiche[
einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls i5td€rAbs 2 zu streichen)
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6, Pflichten desAuftrattebeß; unterlassene Mitwirkung und Annahmev€rzug des Auftraggebert
(1) DerAuftratteber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zurordnungsgemäßen ErlediBung des Aufträgs erforderlich ist. Insbesondere hat erdem Steuerbera-

ter unaufgefolded allefür die Ausführun8 des AuftraSs notwendigen Unterla8en vollständig und io rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine an-
Semessene Bearbeitungszeit zurVerfü8ung steht. Entsprechendes gilt für die Unterr;chtunt über älleVo€änte und Umstände, die für die Ausführung des Auf-
tragrvon Bedeutunt5ein können. Der Mandant istverpflichtet,älle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen d es Steuerberate6 zur Kenntnis zu nehmen und
bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der AuftraSSeber hatalles zu unterlässen,was die Unabhängigkeitdes Steuerberaters oder seiner Erfü llu ngsgeh ilfen beeinträchtigen könnte.
(3)Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebni55e des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weitenugeben, soweit sich nicht bereits aus

d€m Auftragsin halt die Einwillitunt zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt de. Steuerberater beim AufträSgeber in dessen Räumen Datenverarbeitungspro8hmme ein, so ist der Auftraggeberverpflichtet den Hinweisen des Steu-

erberäters zur Installation und Anwendungder Proglamme nachzukommen. De5 Weiteren irt der Auftratteber verpfl ichtet und berechtitt, die Proghmme nur
in dem vom Steu€rb€ratervorgeschriebenen lJmfänt zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darfdie Programme nicht verbreiten. Der Steuerbelater bleibt Inhaber
der Nutzungsrechte. DerAuftGtgeber hat alles zu unterlassen, wes derAusübung der Nutzungsrechte än den Protrammen durch den Steuerberater entgeten-
steht.

(5) Unterlä5st der Auftraggeber eine ihm nach Nr 6 Abs.1bi5 4 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme dervom steuerberater an-
Sebotenen Leistung in Velzug, so ist dersteuerberater berechtiSt, eine angemessene Frist mit der Erklärunt zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags
nach Ableuf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablaufder Frist darf der Steuerberater den Vertragfristlos kündigen (vgl. Nr.8 Abs.3). unberührt bleibt der An-
spruch des Steuerbe.aters aufE6atr der ihm durch den Verzug oder d ie unterlassene MitwirkunB des Aufträggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie
des verursachten 5chaden5, und zwarauch dann,w€nn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Cebrauch macht.

7. Eemessung derVeryütung,Vorschuis
(1) Die Vertütunt (Cebühren und Auslagenersatz) des steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach 5 33 StBerG bemisst sich nach der cebührenverordnung für

Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaft en.
(2) FürlätiSkeiten, die in der Cebührenverordnunt keine ReSelungerfahren (2.8. $ 57 Abs.3 Nrn.2 und 3 StBerC), tilt die vereinbarteVergütung, anderenfälls die üb-

licheVergütung{! 612 Abs.2 und $ 632 Abs.2 BCB).

(3) Eine Aufrechnunggegenüber einem VerSütungsanspruch des Steuerberäte15 ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässiB.
(4)Für bereits entständene und die vora ussichtlich €ntstehenden Cebühren und Au5lagen kann der Steuerberater einen vorsch u 5s fordern. Wkd der eingeforderte

Vorschuss nicht gezahlt, kann derSteuerbeGter nach vorheriSer An kü nd igu ng seine weitere läti8keit für den Mandanten einstellen, bis derVorschuss eingeht.
Der Steuerberater itt verpflichtet, seineAbsicht, die l:itiSkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig beka n ntzugeben, wen n dem Auftlaggeber Nachteila äu5
einer Einstellunt derlätigkeit erwachsen können.

8. Beendigunt des Vertrats
(1) DerVertrag endet durch Erfüllunt dervereinbarten Leistungen, durch Abläufdervereinbarten Lau'zeit oder durch Kündigunt. DerVertrag endet nicht durch den

Tod, durch den Eintritt der Ceschäfts u nfü h igkeit desAuftratsebers oder im Falle einer Cesellschaft durch derenAuflösunt.
(2) Der Vertreg kann - wenn und soweit er einen Dienstverträ8 im Sinne der !! 611,675 8CB darstellt - vonjedem Vertragspartner außerordentli€h nach Maßtabe

der $ 627 BcB 8ekündi8t werden; die KündiEung hat 5chriftlich zu erfolgen. soweit im Einzelfall hieruon abgewichen werden soll, bedarfes einer schriftliahen
Vereinbarung, diegesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber a usgehä ndigt werden soll.

(3) Bei KündiSung desvertreBs durch den Steuerberater sind zurvermeidungvon Rechtsverlusten des Auftraggebers injedem Fall noch diejenigen Handlungen vor-
zunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (2. B. Fristverlängerungsanthg bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlungen haftet der
Steuerberater nach Nr 5.

{4) Der Steuerbenter ist verpflichtet, dem Auftraggeber a lles, wa5 er zur Au5führung des Auftfags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung
erlängt, he€uszuSeben. Außerdem ist der Steuerberaterverpflichtet, dem Auftrag8eber die erforderlichen Nachrichten zu geben, äufVerlangen über den Siän;
der AnSelegen heit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beenditung desVertrags hat derAufträggeber dem Steuerberater die beiihm zurAusführun6de5 Auftrags eingesetzten Datenverarbeitung5programme ein-
schließlich a ngefertigter Kopien sowie 50nstite Programmunterlagen unverzütlich herau52ugeben bzw von der Festplatte zu löschen.

(6)Nach Seendigungdes Mändätsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater a bzu holen.

9. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beenditunt des Vert.ats
Endet derAuftragvor seinervollständiSen Ausführunt, so richtet sich derVergütungsanspruch de5 Steuerberaters nach dem ce5etz. Soweit im Einzelfa ll hieruon ab-
Sewichen werd€n 5oll, bedärf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.

10. Aufbewahrung, Hefau5Eabe und Zurückbeha ltu ngsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen
(1) DerSteuerberater hat die Händakten aufdie Dauervon zehn lähren nach Beenditung desAuftrags aufzubewahren. DieseVerpflichtung erlischt.jedoch schon vor

BeendiSun8 diese5 zeitraumt wenn der Steuerberaterden Auftraggeber schriftlich aufgefordert hät die Handakten in tmpfent zu nehmen, und der Aufträgge-
ber d ie5er Aufforderu ng binnen sechsMonäten, nachdem er sieerhalten hat, nicht nächgekommen i5l.

(2) zu den Handakten im Sinne dieservorschrift 8ehören alle Schriftstücke, die der steuerbenter eus Anlasi seiner beruflichen lititkeitvon dem Auftraggeber oder
für ihn erhaften hat. Dies Siltjedoch nicht für den Brie6^/echsel zwischen dem steuerberater und seinem Auftraggeber und füi die Schriftstücke, dä1ieser be,
reits in Urschrift oderAb5chrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

{3) Auf Anforderu ng des AuftraSSebert spätestens nach Beenditung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftratteber die Handakten innerhalb einer ange-
messenen Frist herau5zugeben- De r Steuerberater kann von Unterläten,die er an den Auftratteber zu rückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertlgen und;u
rückbehalten.

(4) Der Ste uerbelater känn die Hera usSa be seiner Arbeitse rgebn isse und de r H a ndakten verweigern, bis er wegen reinerCebühren undAuslagen befriedigt ist. Die5
gilt nicht, soweit dieZurückbehaltung näch den Umständen, in s be5ondere weten verhä ltnismä ßiger Ceringfügigkeit der tesch u ldeten Belräge, gege; Treu und
Clauben verstoßen würde. Bis zur BeseitiSung vom Auftlägteber rechtzeitig geltend gemachter MänBel ist der Auftraggaber zur zurückbeh;ftu;teines ange-
messenen Teils der Vergütung berechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

{1)Fürden Auftrag, seineAusführung und die 5ich hieraus ergebenden Ansprüchetilt nurdeutsches Recht.

(2) Erfüllungsort istderWohnsitr des Auftragtebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinnede5 HCB ist,ansonsten der sitz des Steuerberaters.

12. wirksamk€it bei Teiln ichtiBkeit; Anderungen und E€änzungen
(1) Fallseinzelne Bestimmungen dieserAuftragsbedintunsen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Eestimmungen dadurch nicht

berührt. Die unwirksame Bestimmung i5t durch einegültige zu ersetzen, die dem angestrebten Zielmöglichst nahe kommt.
(2)Anderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbed ingu ngen bedürfen derSchriftform.


